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PERSÖNLICH

Der Notenbäcker
Nach einer Pause melde  
ich mich zurück mit meiner 
Kolumne. 
Vermutlich dachten Sie bereits, 
mir wären nach einigen Ausga
ben die Schweizer Komponisten 
ausgegangen. Ich darf Sie 
beruhigen, es stehen noch ein 
paar Namen auf meiner Liste. 
Zum Beispiel derjenige von 
August Walter. Er war gebür
tiger Deutscher und kam vor 
fast 180 Jahren als junge, 
ausländische Fachkraft in die 
Schweiz – wie es ihm heute 
viele gleichtun. In Basel beein
flusste Walter 50 Jahre lang  
das kulturelle Leben. 
Dass August Walter überhaupt 
Musiker wurde, verdankte er 
seinem Vater, einem Zucker
bäcker. Dieser mochte zwar 
seinen Beruf sehr. Doch er 
merkte, dass es den Sohn 
keineswegs in die Backstube 
zog. Auch zum Kaufmann 
schien sich der kleine August 
nicht zu eignen. Also schickte 
der musikbegeisterte Konditor 
seinen Sohnemann im heimatli
chen Stuttgart in den Violinun
terricht, und zwar bei niemand 
Geringerem als dem Kapell
meister Bernhard Molique 
höchstpersönlich. Und später 
ermöglichte er August sogar 
das Studium in Wien. 
Dass Eltern in die Begabung 
ihrer Kinder investieren, ist also 
keineswegs eine Erscheinung 
jüngerer Zeit. Es kam wohl nur 
seltener vor als heute. Man 
muss es Vater Walter hoch 
anrechnen, dass er seinen 
Sohn nicht dazu zwang, den 
ganzen Tag Kuchen zu backen. 
Damit wäre uns nämlich unter 
anderem eine sehr schöne «1. 
Sinfonie» entgangen, die 
August Walter noch in Wien 
schuf, kurz bevor er sich am 
Rheinknie niederliess.
Das Basler Bürgerrecht erhielt 
August Walter 1884 übrigens 
unentgeltlich, was eine grosse 
Ausnahme in der damaligen 
Zeit darstellte. Es war ein 
Zeichen der Würdigung seiner 
grossen Verdienste um die 
Professionalisierung des 
Konzertwesens in der Stadt. 
Künstlern wie August Walter 
verdanken wir es mit, dass wir 
heute diverse professionelle 
Orchester in der Schweiz  
haben – und dass man somit 
als Musikerin vom erlernten 
Beruf meist auch leben kann.
Am Pfingstsonntag erwecken 
wir in der Andermatt Konzert
halle nun nach mehr als 100 
Jahren erstmals die «Konzert
ouvertüre» von August Walter 
wieder zu neuem Leben.

LenaLisa Wüstendörfer

LenaLisa Wüstendörfer ist Music Director 
des Swiss Orchestra und Intendantin von 
Andermatt Music.

Landrat | Ausbildungsoffensive im Bereich der Pflege 

Regierung präsentiert Verordnung zur 
Umsetzung der Pflegeinitiative
Doris Marty

Am 28. November 2021 hat das 
Schweizer Stimmvolk der Pflegein-
itiative mit einem Ja-Anteil von 61 
Prozent zugestimmt. Die Umset-
zung erfolgt in zwei Etappen. Für 
die Umsetzung der ersten Etappe 
beschloss das Parlament am 16. 
Dezember 2022 das neue «Bundes-
gesetz über die Förderung der Aus-
bildung im Bereich der Pflege». 
Das neue Bundesgesetz sieht eine 
Ausbildungsoffensive auf den Ter-
tiärstufen Höhere Fachschule (HF) 
und Fachhochschule (FH) Pflege 
vor. Die Ausbildungsoffensive be-
steht aus mehreren Elementen und 
verpflichtet die Kantone konkret 
zu folgenden Massnahmen:
1. Beiträge an Gesundheitseinrich-
tungen wie Spitäler, Pflegeheime 
und Spitex-Organisationen, die prak-
tische Ausbildungsplätze für Pflege-
fachkräfte für die Ausbildung Pflege 
HF und FH anbieten. Dabei werden 
die Kantone verpflichtet, eine Aus-
bildungsverpflichtung für die Betrie-
be einzuführen.
2. Unterstützungsbeiträge an Perso-
nen, die den Bildungsgang Pflege an 
einer höheren Fachschule (HF) 
oder einen Bachelorstudiengang in 
Pflege an einer Fachhochschule 
(FH) absolvieren, um deren Lebens-
unterhalt zu sichern.
3. Beiträge an die HF, um eine Er-
höhung der Anzahl Ausbildungsab-
schlüsse zu erreichen. 

Umsetzung erfolgt koordiniert
Da im Kanton Uri die rechtlichen 
Grundlagen für die Umsetzung der 
vorgeschriebenen Massnahmen feh-
len, muss deshalb eine entspre-
chende Rechtsgrundlage geschaf-
fen werden. Dafür soll eine neue 
«Verordnung zum Bundesgesetz 
über die Förderung der Ausbildung 
im Bereich Pflege» erlassen wer-
den. Die Umsetzung der ersten 
Etappe soll gemäss Beschluss der 
Zentralschweizer Gesundheitsdirek-
torinnen- und -direktorenkonferenz 
(ZGDK) in der Zentralschweiz ko-
ordiniert erfolgen. Dazu hat die 
ZGDK der Organisation der Ar-
beitswelt (OdA) Gesundheit Zent-
ralschweiz Xund einen entspre-
chenden Auftrag erteilt. Eine regi-
onale Projektgruppe erarbeitete 
ein Modell für die Beiträge an die 

Ausbildungsbetriebe und die Bei-
träge an die Studierenden. Bei den 
Beiträgen an die Studierenden soll 
das ausgearbeitete Zentralschwei-
zer Modell angewandt werden. 
Grundsätzlich sollen im Kanton 
Uri nur dort Beiträge ausgerichtet 
werden, wo diese vom Bund als bei-
tragsberechtigt anerkannt sind. 
Dies gilt für alle Bereiche.

Beiträge an Betriebe und  
Studierende
Eine Umfrage bei allen Urner Be-
trieben zeigt, dass das Kantonsspi-
tal, Pflegeheime und Spitex-Organi-
sationen gegenüber dem Soll heute 
sehr gut unterwegs sind. Der Bund 
subventioniert die Beiträge der Kan-
tone an Betriebe, die Praktikums-
plätze für die Ausbildung Pflege HF 
und FH anbieten, mit 50 Prozent. 
Im Kanton Uri sollen Beiträge nur 
an Praktikumsplätze für die Ausbil-
dung Pflege HF und FH ausgerich-

tet werden (Erfüllung der Bundes-
vorgaben). Der Ansatz in der GDK-
Empfehlung beträgt 300 Franken 
pro Praktikumswoche und Person. 
Für die HF-Ausbildung wird mit 30 
Praktikumswochen pro Person und 
Jahr gerechnet (9000 Franken pro 
HF und Jahr). Für FH-Ausbildungen 
geht man von 14 Praktikumswo-
chen pro Jahr aus.
Für Unterstützungsbeiträge an Stu-
dierende soll im Kanton Uri das 
Zentralschweizer Modell umge-
setzt werden. Je nach Alter wird 
ein Beitrag zwischen 3000 und 
12 000 Franken pro Jahr ausgerich-
tet. Wenn eine Unterhaltspflicht ge-
genüber Kindern besteht, kommt 
ein pauschaler Beitrag von 6000 
Franken pro Jahr hinzu. Dies un-
abhängig vom Alter der gesuchstel-
lenden Person. Beiträge an die hö-
heren Fachschulen (HF) sollen in 
der Zentralschweiz koordiniert er-
folgen. Die Details dazu werden 

zurzeit von einer regionalen Ar-
beitsgruppe erarbeitet.

Finanzielle Auswirkungen
Aufgrund der zurzeit vorliegenden 
Informationen rechnet der Kanton 
Uri für das Jahr 2024 mit einer Net-
tobelastung von 84 000 Franken 
(2025: 201 000 Franken), (2026: 
192 000), (2027: 183 000 Franken). 
Nach dem Gesetz über die Lang-
zeitpflege sind die Gemeinden für 
die stationäre Langzeitpflege (Pfle-
geheime) zuständig. Somit müssen 
die Gemeinden die Beiträge an Stu-
dierende in den Pflegeheimen und 
an die Praktikumsplätze in den 
Pflegeheimen finanzieren. Auf der 
Basis der Soll-Ausbildungsplätze 
sind rund 40 Prozent der Beiträge 
an Studierende und Praktikums-
plätze durch die Gemeinden zu tra-
gen. Das entspricht rund 50 000 bis 
110 000 Franken pro Jahr. 

Verordnung soll am 1. Juli in 
Kraft treten
Mit den Beiträgen an die höheren 
Fachschulen sollen auch mehrjäh-
rige Projekte und Programme fi-
nanziert werden können. Deshalb 
ist es notwendig, die Finanzierung 
über einen Verpflichtungskredit si-
cherzustellen. Der Bund wird im 
Laufe der ersten Hälfte des Jahres 
2024 festlegen, welcher Betrag den 
einzelnen Kantonen über die acht 
Jahre zur Verfügung gestellt wird. 
Die Verteilung erfolgt aufgrund der 
Bedarfsplanung. Würden die Mit-
tel nach der Bevölkerungszahl ver-
teilt, würde dem Kanton Uri ein 
Bundesbeitrag von total 180 000 
Franken für die acht Jahre zuste-
hen. Damit dieser Betrag ausge-
schöpft werden kann, wäre somit 
bei einem Beitragssatz von 50 Pro-
zent ein Verpflichtungskredit von 
360 000 Franken notwendig. Da 
der definitive Betrag noch nicht be-
kannt ist, wird der Verpflichtungs-
kredit dem Landrat zu einem spä-
teren Zeitpunkt beantragt. Die Re-
gierung sowie die landrätliche Ge-
sundheits-, Sozial- und Umwelt-
kommission beantragen dem Land-
rat, den Bericht und die Verord-
nung zum Bundesgesetz über die 
Förderung der Ausbildung im Be-
reich der Pflege zuzustimmen. Die 
neue Verordnung soll am 1. Juli 
2024 in Kraft treten.

Es soll mehr Pflegepersonal in der Schweiz ausgebildet werden, um die Quali
tät der Pflege sicherzustellen. FOTO: ARCHIV UW

Behindertenrechte | Kantonale Aktionstage vom 15. Mai bis 15. Juni

Zeichen setzen für eine inklusivere Zukunft
Im Kanton Uri finden vom 15. Mai 
bis 15. Juni die diesjährigen Akti-
onstage statt, die sich den Behin-
dertenrechten widmen. In Zusam-
menarbeit mit verschiedenen Akti-
onspartnern strebt der Kanton da-
nach, Gleichberechtigung und 
Selbstbestimmung von Menschen 
mit Behinderungen zu fördern. Ge-
plant sind neun Aktionen, darun-
ter ein offenes Singen im TriffAlt-
dorf und musikalische Unterhal-
tung in der Cafeteria der SBU, wie 
die Gesundheits-, Sozial- und Um-
weltdirektion (Gsud) mitteilt.

Zwei Jubiläen
Das Jahr 2024 ist ein bedeutendes 
Jahr für die Rechte von Menschen 

mit Behinderungen in der Schweiz, 
da es gleich zwei Meilensteine zu 
feiern gibt: Zum einen hat die 
Schweiz 2014 die Behinderten-
rechtskonvention der UNO ratifi-
ziert, und zum anderen 2004 das 
Behindertengleichstellungsgesetz 
in Kraft gesetzt. Diese zwei Jubilä-
en werden in der ganzen Schweiz 
mit Aktionen unter dem Motto 
«Zukunft Inklusion» geehrt.

Bewusstsein 
stärken
Im Rahmen der Aktionstage haben 
sich die nachfolgenden Organisati-
onen engagiert, um Aktionen zu 
planen und durchzuführen: die 
Einwohnergemeinde Andermatt, 

die Musikschule Uri, das OK Jugi-
tag Altdorf 2024, Plusport Behin-
dertensport Uri, Pro Infirmis, Pfa-
di Trotz Allem Uri, die Stiftung Be-
hindertenbetriebe Uri, die Stiftung 
Papilio und TriffAltdorf. «Damit 
leisten sie einen grossen Beitrag, 
um das Bewusstsein für die Rech-
te von Menschen mit Behinderun-
gen zu stärken und inklusive Mass-
nahmen zu fördern», schreibt die 
Gesundheits-, Sozial- und Umwelt-
direktion.

Barrieren besser  
erstehen
Die Aktionstage würden allen ei-
ne einzigartige Gelegenheit bieten, 
sich zu engagieren und einen Bei-

trag zu einer inklusiveren Gesell-
schaft zu leisten, so die Gsud. 
«Durch den Besuch der verschie-
denen Aktionen kann mehr über 
die Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderungen erfahren und so-
mit Barrieren besser verstanden 
werden.» 
Der Kanton Uri lädt die Bevölke-
rung herzlich ein, an den kantona-
len Aktionstagen teilzunehmen und 
ein wichtiges Zeichen für eine in-
klusivere Zukunft zu setzen. (UW)

Weitere Informationen zu den geplanten Ak
tionen finden sich unter www.zukunftinklu
sion.ch/ur. Organisationen, die Interesse an 
der Durchführung einer Aktion haben, können 
sich per EMail bei Nadine Arnold melden (E
Mail: nadine.arnold@ur.ch).


